
(3) Auf der Grundlage eines sozialen Versicherungssystems werden bei 
Krankheit und Unfällen materielle Sicherheit, unentgeltliche ärztliche Hilfe, 
,Medikamente und andere medizinische Sachleistungen gewährt.

Artikel 35
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf 
Fürsorge der Gesellschaft im Alter und bei Invalidität.
(2) Dieses Recht wird durch eine steigende materielle, soziale und kulturell
geistige Versorgung und Betreuung alter und arbeitsunfähiger Bürger ge
währleistet.

Artikel 36
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf 
Wohnraum für sich und seine Familie im Rahmen der sich entwickelnden 
Möglichkeiten.
Der Staat ist verpflichtet, dieses Recht durch die Förderung des Wohnungs
baues, die Werterhaltung vorhandenen Wohnraumes und die öffentliche Kon
trolle über die gerechte Verteilung des Wohnraumes nach Maßgabe der volks
wirtschaftlichen und örtlichen Bedingungen zu verwirklichen.
(2) Es besteht Rechtsschutz bei Kündigungen.
(3) Jeder Bürger hat das Recht auf Unverletzbarkeit seiner Wohnung.

Artikel 37

(1) Ehe, Familie und Mutterschaft stehen unter dem besonderen Schutz des 
Staates.
Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf 
Achtung, Schutz und Förderung seiner Ehe und Familie.
(2) Dieses Recht wird durch die Gleichberechtigung von Mann und Frau in 
Ehe und Familie, durch die gesellschaftliche und staatliche Unterstützung der 
Bürger bei der Festigung und Entwicklung ihrer Ehe und Familie gewähr
leistet. Kinderreichen Familien, alleinstehenden Müttern und Vätern gilt die 
Fürsorge und Unterstützung des sozialistischen Staates durch besondere 
Maßnahmen.
(3) Mutter und Kind genießen den besonderen Schutz des sozialistischen 
Staates. Schwangerschaftsurlaub, spezielle medizinische Betreuung, materielle 
und finanzielle Unterstützung bei Geburten und Kindergeld werden gewährt.
(4) Es ist das Recht und die vornehmste Aufgabe der Eltern, ihre Kinder zu 
gesunden und lebensfrohen, tüchtigen und allseitig gebildeten Menschen, zu 
staatsbewußten Bürgern zu erziehen. Die Eltern haben Anspruch auf ein enges 
und vertrauensvolles Zusammenwirken mit den gesellschaftlichen und staat
lichen Erziehungs- und Bildungseinrichtungen.

Artikel 38
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht, sich 
zu einem religiösen Glauben zu bekennen und religiöse Handlungen auszu
üben.
(2) Die Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften haben ihre Angelegen
heiten und ihre Tätigkeit in Übereinstimmung mit der Verfassung und den 
gesetzlichen Bestimmungen der Deutschen Demokratischen Republik zu ord
nen und durchzuführen.

Artikel 39
Bürger der Deutschen Demokratischen Republik sorbischer Nationalität 454


